
1. Januar 2026 

 
G E S C H Ä F T S O R D N U N G 

für den Vorstand der Continental Aktiengesellschaft 
(die „Gesellschaft“) 

 

I. Grundsatz 

 
(1) Der Vorstand führt die Geschäfte der Gesellschaft unter gemein-
schaftlicher Verantwortung aller seiner Mitglieder nach Maßgabe der 
Gesetze, der Satzung und dieser Geschäftsordnung. Die Vorstandsmit-
glieder sind verpflichtet, sich in ihrer Entscheidungsfindung und in ihrem 
Handeln von den Gesamtinteressen der Gesellschaft leiten zu lassen. 
 
(2) Die Gesellschaft ist in Fällen von grundsätzlicher Bedeutung und bei 
wichtigen Geschäftsvorgängen von zwei Vorstandsmitgliedern zu vertre-
ten. Im Übrigen richtet sich die Vertretung der Gesellschaft nach Gesetz 
und Satzung. 
 

II. Geschäftsführungsbefugnisse der Vorstandsmitglieder 

 

(1) Unbeschadet der gesetzlichen Gesamtverantwortlichkeit jedes Vor-
standsmitgliedes und seiner Verpflichtung zur engen, vertrauensvollen 
Zusammenarbeit mit dem Kollegium werden die Geschäfte von den ein-
zelnen Mitgliedern gemäß dem Geschäftsverteilungsplan wahrgenom-
men, der dieser Geschäftsordnung in seiner jeweils gültigen Fassung als 
Anlage beigefügt ist. 
 
(2) Im Rahmen der nach dem Geschäftsverteilungsplan festgelegten Zu-
ständigkeiten und der Vorstandsbeschlüsse führt das einzelne Vor-
standsmitglied das ihm zugewiesene Vorstandsressort in eigener Ver-
antwortung. 
 
(3) Hat ein Vorstandsmitglied in einer Angelegenheit, die ein anderes 
Vorstandsressort betrifft, schwerwiegende Bedenken, so sind diese 
durch Aussprache mit dem anderen Vorstandsmitglied und/oder dem 
Vorstandsvorsitzenden zu beheben. 
 
(4) In einer Angelegenheit, die die Ressorts mehrerer Vorstandsmitglie-
der betrifft, darf ein Vorstandsmitglied selbständig handeln, wenn sich 
dies aus dem Geschäftsverteilungsplan ergibt oder dies nach dem 
pflichtgemäßen Ermessen zur Vermeidung unmittelbar drohender 
schwerer Nachteile für die Gesellschaft erforderlich erscheint. Diese 
Maßnahme darf nicht weitergehen, als es zur Vermeidung der Nachteile 
notwendig ist. Der Vorstand ist umgehend in Kenntnis zu setzen. 
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(5) Für die Tätigkeit des Unternehmens und seiner Konzerngesellschaf-
ten (gemeinsam der „Konzern“) werden nach vom Vorstand beschlosse-
nen Leitlinien von den zuständigen Vorstandsressorts Pläne und Bud-
gets erarbeitet und dem Vorstand zur Entscheidung vorgelegt. Das Res-
sort „Group Finance and Controlling“ (siehe Anlage) koordiniert und in-
tegriert die einzelnen Teilpläne zu einem Gesamtplan. Die Pläne und 
Budgets sind Vorgaben und setzen den Rahmen für die Tätigkeit in den 
Vorstandsressorts. Abweichungen von diesen Plänen sind möglich, so-
fern es die geschäftliche Entwicklung des Unternehmens erfordert. Han-
delt es sich um wesentliche Abweichungen, so bedürfen sie eines Vor-
standsbeschlusses. § 14 Buchst. b) der Satzung bleibt unberührt. 

 

III. Vorsitzende(r) des Vorstandes 

 
(1) Der/die Vorsitzende hat die Federführung in der Gesamtleitung und 
der Geschäftspolitik des Unternehmens. Er/sie hat auf die Einheitlichkeit 
der Geschäftsführung im Vorstand hinzuwirken und koordiniert die Arbeit 
der Vorstandsmitglieder. Er/sie ist über alle für die Wahrnehmung sei-
nes/ihres Amtes wichtigen Vorgänge von den Kollegen und Kolleginnen 
zu informieren. 
 
(2) Dem/der Vorsitzenden obliegt die Federführung in den Beziehungen 
mit dem Aufsichtsrat einschließlich der Verpflichtung des Vorstands zur 
Berichterstattung an den Aufsichtsrat gem. § 90 AktG und der Ge-
schäftsordnung für den Aufsichtsrat. 
 
(3) Der/die Vorsitzende vertritt die Gesellschaft gegenüber der Öffent-
lichkeit; in Sonderfällen stimmen sich einzelne Vorstandsmitglieder in 
Fragen der Öffentlichkeitsarbeit mit ihm/ihr rechtzeitig ab. 
 
(4) Jedes Vorstandsmitglied hat den/die Vorsitzende(n) unverzüglich 
über wichtige Maßnahmen und Entscheidungen, wesentliche Geschäfts-
vorfälle, Risiken und Verluste innerhalb seines/ihres Vorstandsressorts 
zu unterrichten. Der/die Vorsitzende oder das Vorstandsmitglied infor-
miert in der nächsten Vorstandssitzung den Vorstand. 
 
(5) Im Falle der Abwesenheit oder Verhinderung des/der Vorsitzenden 
wird er/sie vom stellvertretenden Vorsitzenden/von der stellvertretenden 
Vorsitzenden oder, wenn dieser/diese nicht bestellt oder ebenfalls nicht 
anwesend ist, von dem dienstältesten Vorstandsmitglied vertreten. 

 

IV. Interessenkonflikte 

 
(1) Die Vorstandsmitglieder sind in ihren Entscheidungen und Handlun-
gen dem Gesamtinteresse der Gesellschaft verpflichtet. Jedes Vor-
standsmitglied informiert über Interessenkonflikte, die im Zusammen-
hang mit dessen Tätigkeit für die Gesellschaft oder deren Tochterunter-
nehmen entstehen, unverzüglich den/die Vorsitzende(n) des Vorstands 
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und des Aufsichtsrats. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass ein Vor-
standsmitglied – direkt oder indirekt durch Verwandtschaft, persönliche 
Freundschaft oder wirtschaftliche Verbindungen – enge Beziehungen 
mit Kunden, Lieferanten oder sonstigen Geschäftspartnern des Kon-
zerns aufbaut oder unterhält. Die Mitteilungspflicht ist nicht auf Fälle be-
schränkt, in denen ein Interessenkonflikt tatsächlich die Tätigkeit eines 
Vorstandsmitglieds beeinflusst. Sie gilt darüber hinaus bereits dann, 
wenn der bloße Anschein eines möglichen Interessenkonflikts besteht.  

 

V. Vorstandsentscheidungen 

 
(1) Der Vorstand entscheidet in allen Angelegenheiten des Unterneh-
mens und seiner Konzerngesellschaften, 
 
a) in denen nach den Gesetzen, der Satzung und dieser Geschäfts-

ordnung seine Entscheidung vorgesehen ist;  
 
b) in denen die Zustimmung des Aufsichtsrats erforderlich ist oder 

die der Hauptversammlung oder dem Aufsichtsrat zur Beschluss-
fassung vorgelegt werden; 

 
c) für die der Vorstand durch Beschluss die Entscheidungskompe-

tenz übernimmt oder für die ein Vorstandsmitglied die Entschei-
dung durch den Vorstand verlangt; 

 
d) die von grundsätzlicher oder erheblicher Bedeutung für die Stra-

tegie, Geschäfts-, Gesellschafts-, Personal-, Finanz-, Preis- und 
Investitionspolitik oder die Risikoexposition des Unternehmens 
und/oder des Konzerns sind. 

 
(2) Zu Angelegenheiten von grundsätzlicher oder erheblicher Bedeutung 
gehören insbesondere: 
 
a) die Strategie des Unternehmens und seiner Unternehmensberei-

che; 
  

b) Unternehmenspläne und Budgets nach Maßgabe von Ziffer II 
Abs. (5); 

 
c) wesentliche Änderung der Unternehmens- oder Konzernorgani-

sation  
 

d) Aufnahme, wesentliche Einschränkung oder Aufgabe von Tätig-
keitsgebieten des Konzerns; 

 
e) Errichtung, oder Auflösung von Tochter- oder Beteiligungsgesell-

schaften oder Beteiligungen an anderen Gesellschaften wenn der 
tatsächliche oder voraussichtliche Wert der Vermögensgegen-
stände dieser Gesellschaften € 10 Mio. übersteigt; 
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f) Erwerb oder Verfügung (insbesondere Veräußerung) von Toch-
ter- oder Beteiligungsgesellschaften oder von Beteiligungen an 
solchen oder anderen Gesellschaften oder Unternehmen (ein-
schließlich der Erhöhung oder Herabsetzung des Eigenkapitals 
dieser Gesellschaften) von oder an Dritte(n), wenn der Wert € 10 
Mio. übersteigt;  

 

g) Errichtung, Erwerb, Verfügung (insbesondere Veräußerung) oder 
Aufgabe von wesentlichen Betriebs-, insbesondere Produktions-
stätten, wenn (i) der Wert oder – im Fall der Neuerrichtung – der 
Betrag der vorgesehenen Investitionen € 10 Mio. übersteigt oder 
(ii) die Betriebsstätte tatsächlich oder geplant mehr als 50 Arbeit-
nehmer beschäftigt; 

 

h) Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und grundstücksglei-
chen Rechten, soweit diese Vorgänge den Betrag von € 10 Mio. 
übersteigen. 

 

i) Abschluss, Änderung und Beendigung von Beherrschungs-, Ge-
winnabführungs- und sonstigen Unternehmensverträgen nach 
§§ 291 ff. AktG; 

 
j) Abschluss, Änderung und Beendigung von Verträgen, die für das 

Unternehmen und seine Konzerngesellschaften von erheblicher 
Bedeutung sind, insbesondere: 

 

• Verträge mit wesentlichen Bedingungen und/oder Rahmen-
verträge mit einem OEM; 
 

• externe Forschungsverträge mit einer Gegenleistung, die ins-
gesamt € 1 Mio. übersteigt; 

 

• wesentliche Kooperations- oder Joint Venture-Verträge. 
 

Die bloße Verlängerung eines genehmigten Vertrages bedarf 
nicht der erneuten Genehmigung durch den Vorstand.  
 

k) Beauftragung externer Management-, Unternehmens- oder Strategiebe-
rater, sofern die Gegenleistung € 50.000 übersteigt. Spezialisierte 
Dienstleister (z.B. für Accounting, Finanzierung, IT, Rechts- oder Steu-
erfragen) sind keine Berater im Sinne dieser Bestimmung; 
 

l) Haltung des Unternehmens vor und bei wesentlichen Tarifauseinander-
setzungen und Arbeitskämpfen; 
 

m) grundsätzliche Fragen aus dem Personalbereich und der Personalpoli-
tik, vor allem Führungsgrundsätze, Entlohnungsgrundsätze und Versor-
gungsregelungen; 
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n) die Schaffung und Bewertung sowie erstmalige Besetzung von Positio-
nen mit Grade 15 oder höher; 
 

o) Besetzung und Abberufung der Organe und oberen Managementpositi-
onen (Geschäftsführer, Präsident, Vorstand etc.) von Tochter- und Be-
teiligungsgesellschaften (abgesehen von reinen Holdinggesellschaften 
und ruhenden Gesellschaften); 

 

p) Erteilung und Widerruf von Generalvollmachten 
 

q) Festlegung der Grundsätze für die Vertretung des Konzerns in Wirt-
schaftsorganisationen und Fachverbänden; 
 

r) Festlegung der Grundsätze der öffentlichen Kommunikation und der zu 
kommunizierenden grundsätzlichen Positionen; 
 

s) Sponsoring-Aktivitäten mit einem Wert, der € 50.000 p.a. übersteigt oder 
mit Gesellschaften, die zu einem Kunden des Konzerns gehören oder 
mit diesem eng verbunden sind;  
 

t) Einleitung von Prozessen oder Rechtsstreitigkeiten, bei denen der Streit-
weit € 10 Mio. übersteigt oder die aus anderen Gründen von wesentli-
cher Bedeutung für den Konzern sind; Vergleich von Rechtsstreitigkeiten 
(abgesehen von Produkthaftungs- oder Gewährleistungsansprüchen 
Dritter), die für den Konzern von wesentlicher Bedeutung sind;  
 

u) Aufnahme von Fremdmitteln für eine Laufzeit von mehr als 12 Monaten 
und von mehr als € 50 Mio. im Einzelfall; 
 

v) Gewährung von Garantien oder anderer Sicherheiten an Dritte außer-
halb des Konzerns von mehr als € 10 Mio. im Einzelfall. 
 

(3) Der Vorstand kann durch Beschluss ein oder mehrere Management Boards 
/ Executive Management Committees für einen Unternehmensbereich bilden 
und diesen Entscheidungen in Angelegenheiten nach Absatz (2) dieses Ab-
schnitts V übertragen, wenn und soweit diese Angelegenheiten ausschließlich 
den entsprechenden Unternehmensbereich betreffen. Das für den Unterneh-
mensbereich zuständige Vorstandsmitglied ist der/die Vorsitzende des entspre-
chenden Management Boards. Der Vorstand beschließt die Geschäftsordnun-
gen für die Management Boards.  
 
(4) Der Vorstand kann durch Beschluss einen oder mehrere Ausschüsse bilden 
und diesen Entscheidungen in Angelegenheiten nach Absatz (2) dieses Ab-
schnitts V übertragen. Die Abschnitte VI und VII gelten sinngemäß auch für 
Sitzungen der Vorstandsausschüsse. 
 
(5) Der Vorstand kann durch Beschluss einen oder mehrere Vorstandsmitglie-
der mit der Durchführung der getroffenen Entscheidungen beauftragen. 
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(6) Ein Vorstandsmitglied darf bei Bearbeitung einer Angelegenheit, über die 
der Vorstand beschließen müsste, ausnahmsweise zusammen mit dem Vor-
standsvorsitzenden oder in Fällen der Abwesenheit mit dessen Vertreter ge-
mäß Abschnitt III (5) entscheiden oder, je nach den Umständen, auch allein 
handeln, wenn schwere Nachteile drohen, falls eine Entscheidung nicht sofort 
getroffen wird. Ob ein solcher Fall vorliegt, muss das betreffende Vorstandsmit-
glied nach pflichtgemäßem Ermessen selbst entscheiden. 
 
 

VI. Vorstandssitzungen 

 
(1) Sitzungen des Vorstands finden grundsätzlich zweimal im Monat 
statt. Jedes Vorstandsmitglied ist jederzeit berechtigt, unter Mitteilung 
der zu beratenden Angelegenheit die Einberufung einer Vorstandssit-
zung bei dem Vorstandsvorsitzenden zu veranlassen. 
 
(2) Die Sitzungen des Vorstands werden durch den Vorstandsvorsitzen-
den vorbereitet, einberufen und geleitet. Die Einberufung soll möglichst 
unter Mitteilung der vom Vorstandsvorsitzenden aufzustellenden Tages-
ordnung mit einer den Umständen angemessenen Frist erfolgen. Die et-
waige Teilnahme Dritter an den Sitzungen ist mit dem Vorstandsvorsit-
zenden abzustimmen und zu vereinbaren. 
 
(3) Jedes Vorstandsmitglied hat das Recht, jederzeit die Aufnahme be-
stimmter Punkte in die Tagesordnung zu verlangen. Wird der Antrag erst 
in der Vorstandssitzung oder in einer den Umständen unangemessenen 
kurzen Frist vor der Vorstandssitzung gestellt, kann über die Angelegen-
heit nicht abgestimmt werden, wenn ein Vorstandsmitglied widerspricht. 
 
(4) Zur Vorbereitung auf die Vorstandssitzung soll jedem Vorstandsmit-
glied zu den einzelnen Tagesordnungspunkten von dem jeweils für die 
Angelegenheit zuständigen Vorstandsmitglied rechtzeitig eine schriftli-
che Vorlage zugeleitet werden. Die Vorlage soll einen formulierten Ent-
scheidungsvorschlag enthalten. 
 
(5) Beschlüsse des Vorstands werden in Vorstandssitzungen gefasst. 
Auf Vorschlag eines Vorstandsmitglieds können Beschlüsse auch au-
ßerhalb von Sitzungen durch schriftliche, fernschriftliche, fernmündliche 
oder mit Hilfe sonstiger elektronischer Mittel oder Mittel der Telekommu-
nikation durchgeführte Abstimmung gefasst werden, wenn kein Mitglied 
des Vorstands diesem Verfahren unverzüglich widerspricht und die Be-
schlüsse in angemessener Weise dokumentiert werden. 
 
(6) Über jede Vorstandssitzung ist ein Protokoll zu erstellen. Das Proto-
koll soll spätestens zwei Tage vor der nächsten Vorstandssitzung allen 
Vorstandsmitgliedern zugestellt werden. Es gilt als genehmigt, wenn 
kein Vorstandsmitglied spätestens anlässlich der nächsten Vorstands-
sitzung widerspricht. 
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(7) Vorstandsmitglieder, die an der Sitzung nicht teilgenommen haben, 
werden von dem Vorstandsvorsitzenden oder einem anderen von ihm 
bestimmten Vorstandsmitglied über solche Verhandlungsgegenstände 
in Kenntnis gesetzt, die sofortige Unterrichtung erfordern. 

 
 

VII. Beschlussfähigkeit und Abstimmung 

 
(1) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner 
Mitglieder bei der Beschlussfassung anwesend ist. Als anwesend gilt 
auch ein Vorstandsmitglied, das fernmündlich oder mit Hilfe sonstiger 
elektronischer Mittel oder Mittel der Telekommunikation an den Beratun-
gen und der Beschlussfassung teilnimmt. 
 
(2) Wichtige Angelegenheiten eines Vorstandsressorts sollen nur in Aus-
nahmefällen behandelt werden, wenn das verantwortliche Vorstandsmit-
glied an der Vorstandssitzung nicht teilnimmt. 
 
(3) Der Vorstand soll sich um eine einstimmige Beschlussfassung bemü-
hen. Kann eine einstimmige Beschlussfassung nicht erzielt werden, so 
kann jedes Vorstandsmitglied beantragen, die Beschlussfassung auf die 
nächstfolgende Vorstandssitzung zu vertagen. Der Vorstand entschei-
det, soweit nicht das Gesetz, die Satzung und diese Geschäftsordnung 
etwas anderes bestimmen, mit einfacher Stimmenmehrheit der anwe-
senden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzen-
den den Ausschlag. 
 
 

VIII. Abwesenheit 

 
Jedes Vorstandsmitglied informiert den/die Vorsitzende(n) unverzüglich über 
längere Abwesenheiten und trifft mit ihm/ihr, falls erforderlich, Vorkehrungen für 
die Zeit der Abwesenheit.  
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Anlage zur Geschäftsordnung für den Vorstand der Continental AG 

Geschäftsverteilungsplan 

 

 Verantwortungsbereich 

  

Christian Kötz  Vorsitzender des Vorstands  

Group Communications  

Group Sustainability 

Group IT 

Group Integrity & Law (Law, Compliance, Internal Audit) 

Unternehmensbereich Tires  
 

Ulrike Hintze Group Human Relations 

Arbeitsdirektorin (Director of Labor Relations) 

 

Philip Nelles Unternehmensbereich ContiTech 

 

Roland Welzbacher Group Finance and Controlling  

Group M&A 

 

 

Vorstehende Geschäftsverteilung gilt ab dem 1. Januar 2026. 


